
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/5/6 2Ob231/59,
5Ob89/70, 6Ob741/88

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1959

Norm

EheG §51

EheG §54

Rechtssatz

Zur Anwendung der sogenannten Härteklausel des § 54 EheG: Die Frage der sittlichen Rechtfertigung des

Scheidungsbegehrens nach § 54 EheG ist von Amts wegen zu prüfen. Dabei müssen die in § 54 Satz 3 EheG namentlich

bezeichneten Umstände stets geprüft werden, also auch die Frage des Anlasses der Erkrankung.

Entscheidungstexte

2 Ob 231/59

Entscheidungstext OGH 06.05.1959 2 Ob 231/59

Veröff: JBl 1959,548

5 Ob 89/70

Entscheidungstext OGH 17.06.1970 5 Ob 89/70

6 Ob 741/88

Entscheidungstext OGH 12.01.1989 6 Ob 741/88

nur: Zur Anwendung der sogenannten Härteklausel des § 54 EheG: Die Frage der sittlichen Rechtfertigung des

Scheidungsbegehrens nach § 54 EheG ist von Amts wegen zu prüfen. (T1)
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